
Architektenhandbuch Rheinland-Pfalz 2017 65

Ordnung für den Nachweis der besonderen Sachkunde der 
Architektenkammer Rheinland-Pfalz 
(Sachverständigenprüfungsordnung) 
vom 13. November 2009 (StAnz. S. 2146)

Die Vertreterversammlung der Architektenkammer 
Rheinland-Pfalz hat aufgrund des § 15 Nr. 9 des rhein-
land-pfälzischen Architektengesetzes  vom 16. Dezem-
ber 2005 (GVBI. S. 505), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 21. Dezember 2007 (GVBI. S. 299), § 36 Abs. 1 
der Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. Februar 1999 (BGBI. I S. 202) zuletzt 
geändert durch Artikel 4 Abs. 14 des Gesetzes vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2258), sowie des § 2 Abs. 1 e der 
Ordnung der rheinland-pfälzischen Architektenkammer 
über die öffentliche Bestellung und Vereidigung von 
Sachverständigen vom 24. Mai 1991 (StAnz. Nr. 23 vom 
24. Juni 1991), zuletzt geändert durch Ordnung vom 7. 
November 2008 (StAnz. S. 1887), folgende Ordnung für 
den Nachweis der besonderen Sachkunde (Sachver-
stän digen prü fungs ordnung) beschlossen.

§ 1  Sachkundenachweis 
(1) Wer die öffentliche Bestellung und Vereidigung 
als Sachverständiger beantragt, hat seine besondere 
Sachkunde und seine Fähigkeit Gutachten zu erstatten, 
nachzuweisen.
(2) Der Nachweise im Sinne des Absatzes 1 erfolgt 
in der Regel durch Ablegung einer schriftlichen und 
mündlichen Prüfung.
(3) Der Nachweis der besonderen Sachkunde erfolgt 
vor einem unabhängigen und weisungsfreien Fachgre-
mium, das von der Architektenkammer anerkannt ist.

§ 2  Zusammensetzung des 
Fachgremiums

Das Fachgremium besteht in der Regel aus bis zu 5 
sachverständigen Mitgliedern. Mindestens ein Mitglied 
des Fachgremiums wird von der Architektenkammer 
gestellt. Vertreter der Kammer können an dem Ver-
fahren zum Nachweis der besonderen Sachkunde 
vor dem Fachgremium als Berater ohne Stimmrecht 
teilnehmen.

§ 3  Verfahren zum Nachweis der 
besonderen Sachkunde

(1) Eine Teilnahme an dem Sachkundenachweis setzt 
voraus, dass die Antrag stellende Person mindestens 
3 Gutachten oder vergleichbare Ausarbeitungen, die 
die Voraussetzungen an Inhalt und Aufbau einer gut-
achterlichen Stellungnahme erfüllen, vorlegt. Die von 
der Antrag stellenden Person vorgelegten Gutachten 
oder vergleichbare Ausarbeitungen werden durch 
den bei der Architektenkammer gebildeten Sachver-
stän digenausschuss im Hinblick auf eine Zulassung 
zum Sachkundenachweis geprüft. Über die Zulassung 
entscheidet der Vorstand der Architektenkammer. 

(2) Der schriftliche Sachkundenachweis darf 6 Stun-
den nicht überschreiten. Er kann sich aus mehreren 
Aufgaben zusammensetzen. Der Verlauf des schriftli-
chen Nachweises der besonderen Sachkunde ist zu 
protokollieren.
(3) Zum mündlichen Sachkundenachweis wird nur zu-
gelassen, wer den schriftlichen Teil bestanden hat. Der 
mündliche Sachkundenachweis wird von mindestens 
3 Mitgliedern des Fachgremiums abgenommen. Die 
Dauer der mündlichen Prüfung soll mind. 30 Minuten, 
aber maximal nicht mehr als 45 Minuten betragen.
(4) Die Ladung zum schriftlichen Sachkundenachweis 
erfolgt in der Regel mindestens einen Monat vor dem 
Prüfungstag. Mit der Ladung ist der Antrag stellenden 
Person die Zusammensetzung des Fachgremiums 
bekannt zu geben. Die Ladung enthält ferner Angaben 
über Zeit und Ort des schriftlichen Sachkundenach-
weises, und sofern bereit bekannt des mündlichen 
Sach kundenachweises. In der Ladung werden die 
zugelassenen Hilfsmittel, die von der Antrag stellenden 
Person zu stellen sind, angegeben. Die Antrag stel-
lende Person erklärt unverzüglich ihre Teilnahme. Er-
scheint die Antrag stellende Person nicht entsprechend 
ihrer Teilnahmeerklärung, gilt der Sachkundenachweis 
als nicht bestanden, es sei denn es läge ein wichtiger 
Grund, der vor dem Prüfungsbeginn geltend zu ma-
chen ist und der im Einzelfall nachzuweisen ist, vor. Auf 
diese Rechtsfolge ist in der Ladung hinzuweisen.
(5) Der schriftliche und mündliche Sachkundenachweis 
fi ndet innerhalb von drei Monaten statt. Die Antrag 
stellende Person soll mindestens zwei Wochen vor 
dem Zeitpunkt des mündlichen Sachkundenachweises 
die Mitteilung über das Ergebnis des schriftlichen Teils 
erhalten. Liegt das Ergebnis des schriftlichen Teils 
nicht mindestens eine Woche vor dem Zeitpunkt des 
mündlichen Sachkundenachweises vor, kann die Antrag 
stellende Person unbeschadet der Regelung in Abs. 3 
zum mündlichen Sachkundenachweis zugelassen wer-
den. Erscheint die Antrag stellende Person nicht zum 
mündlichen Sachkundenachweis gilt Abs. 4 Satz 6.

§ 4  Sachkundefeststellung
(1) Das Fachgremium erstellt eine Musterlösung für den 
schriftlichen Teil und begründet auf der Basis dieser 
Musterlösung, ob der gemäß § 1 zu führende Nachweis 
erbracht ist.
(2) Über das Ergebnis des mündlichen Sach-
kundenachweises entscheidet das Fachgremium mit 
einfacher Mehrheit der Stimmen nach Maßgabe des 
Abs.1.
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§ 5  Wiederholung des
Sachkundenachweises 
(1) Wird der Sachkundenachweis erstmals nicht 
erbracht, kann er einmal wiederholt werden. Die Wie-
derholung ist frühestens nach Ablauf von einem Jahr 
und spätestens nach Ablauf von drei Jahren ab dem 
letzten Prüfungstag zulässig. Wird der Prüfungsnach-
weis in der Wiederholung nicht erbracht, endet das 
Prüfungsverfahren. 
(2) Nach frühestens drei Jahren nach Abschluss des 
in Absatz 1 beschriebenen Verfahrens kann ein neues 
Verfahren auf Zulassung zum Sachkun denachweis 
beantragt werden. Wird dieses Verfahren erneut nicht 
erfolgreich abgeschlossen, gilt der Sachkundenach-
weis als endgültig nicht erbracht.

§ 6  Kosten
(1) Die durch die Tätigkeit des Fachgremiums ent-
stehenden Auslagen sind durch die Antrag stellen-
de Person zu erstatten. Im Übrigen werden für das 
Verfahren Gebühren nach Maßgabe der Satzung der 
Architektenkammer Rheinland-Pfalz über die Hebung 
von Gebühren für die Leistungen der Architektenkam-
mer und die Inanspruchnahme ihrer Einrichtungen 
erhoben.
(2) Die Architektenkammer ist berechtigt einen Vor-
schuss bis zur Höhe der voraussichtlich entstehenden 
Auslagen für das Fachgremium zu verlangen. Die La-
dung zum Sachkundenachweis kann von der Entrich-
tung des Vorschusses abhängig gemacht werden.

§ 7  Inkraftreten
Die Ordnung für den Nachweis der besonderen Sach-
kunde von Sachverständigen tritt mit ihrer Veröffentli-
chung im Staatsanzeiger in Kraft. 

Mainz, den 13. November 2009
Architektenkammer Rheinland-Pfalz
Der Präsident
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